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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Redaktionsstatut des Nachrichtenblattes der Gemeinde Spiegelberg

1.  Für öffentliche Bekanntmachungen, 
sonstige amtliche Mitteilungen und 
zur objektiven Unterrichtung der Be-
völkerung über Gemeindeangelegen-
heiten gibt die Gemeinde Spiegelberg 
ein Amtsblatt heraus. Es führt die 
Bezeichnung „Nachrichtenblatt“. 

2.  Im Nachrichtenblatt werden insbeson-
dere aufgenommen:

  a) Öffentliche Bekanntmachungen 
und sonstige amtliche Mitteilun-
gen der Gemeinde Spiegelberg 
sowie anderer öffentlicher Behör-
den, Ämter und Stellen.

  b) Informationen der Gemeindever-
waltung über kommunale Angele-
genheiten, über Sitzungen der 
kommunalen Gremien, über Ver-
anstaltungen und Ereignisse so-
wie Mitteilungen von allgemeinem 
Interesse.

  c) Nachrichten der örtlichen Schu-
len, einschließlich der für Spiegel-
berger Schüler zuständigen 
Schulen im Rems-Murr-Kreis so-
wie relevanter Volkshochschulen.

  d) Nachrichten, Berichte und Veran-
staltungshinweise der örtlichen 
Kirchengemeinden, Vereine, Ver-
bände, Organisationen, Interes-
sengruppen, Parteien, Wähler-
vereinigungen und Genossen-
schaften.

  e) Werbeanzeigen, Familienanzei-
gen, Kauf- und Verkaufsgesuche.

3.  Nachfolgende Inhalte � nden im Nach-
richtenblatt keine Darstellung:

  a) Leserbriefe,
  b)  Inhalte, die Auseinandersetzun-

gen zwischen Interessengruppen, 
Einzelpersonen oder Personen-
vereinigungen, im privaten wie im 
öffentlichen Bereich, zum Inhalt 
haben.

  c) Inhalte mit bundes- oder landes-
politischen Themen,

  d) Tages- und parteipolitische Beiträ-
ge ohne örtlichen Bezug,

  e) Allgemein informative Inhalte 
ohne ersichtlichem Bezug zu ei-
nem Ereignis innerhalb der Ge-
meinde Spiegelberg,

  f) Inhalte, die die Ehre einzelner 
Personen angreifen,

  g) Inhalte, die gegen gesetzliche 
Vorschriften verstoßen,

  h) Inhalte, die gegen die guten Sitten 
verstoßen oder sexuelle Bezüge 
haben,

  i) Inhalte, die gegen die Interessen 
der Gemeinde Spiegelberg und 
ihrer Bürger verstoßen sowie

  j) Inhalte, die anonym eingereicht 
werden.

4.  Vor Wahlen dürfen im letzten Mittei-
lungsblatt vor dem Wahltag keine 
partei- oder lokalpolitischen Aussa-
gen, Kommentare, Berichte und Ver-
anstaltungshinweise, die die Wahl 
betreffen, veröffentlicht werden. Diese 
Regelung gilt für alle Nutzer des Mit-
teilungsblattes sowohl für den redak-
tionellen Teil als auch für den Anzei-
genteil. Auch Beilageblätter zur Wahl 
sind im letzten Mitteilungsblatt vor 
dem Wahltag nicht zulässig.

  Wahlaufrufe und Wahlanzeigen wer-
den auf den kostenp� ichtigen Anzei-
genteil verwiesen. Sie sind dort inner-
halb einer Frist von zwei Monaten vor 
der Wahl und bis zu 14 Tage nach der 
Wahl, jedoch nicht mehr im letzten 
Mitteilungsblatt vor der Wahl, zugelas-
sen. 

5.  Alle Einreichungen sind in maschi-
nenlesbarer Form als PDF oder Mi-
crosoft-Word kompatibles Format ein-
zureichen. Handgeschriebene 
Einreichungen können in der Regel 
nicht abgedruckt werden, ebenso ein-
gescannte oder abfotogra� erte Texte. 

6.  Alle Einreichungen haben in deut-
scher Sprache zu erfolgen und müs-
sen den allgemein anerkannten 
Regeln der Rechtschreibung entspre-
chen.

7.  Inhalte, die den Maßgaben in diesem 
Redaktionsstatut nicht entsprechen, 
werden nicht veröffentlicht. Der Ver-
fasser oder Absender erhält über die 
Zurückweisung seiner Einreichung 
eine Benachrichtigung. Für Folgen, 
die aus der Nichtveröffentlichung 
solcher Einreichungen entstehen 
können, übernimmt die Gemeinde 
Spiegelberg keine Haftung.

8.  Einreichungen sollen nicht mehr als 
drei Bilder enthalten. Das vom Verlag 
vorgegebene Dateiformat ist einzu-
halten. Die einzelnen Dateien dürfen 
eine Größe von 2 MB nicht über-
schreiten. 

9.  Eine Gewährleistung der Gemeinde, 
insbesondere für die Platzierung der 
Einreichungen, für deren vollständi-
gen und richtigen Abdruck sowie für 
Folgen, die aus einer versehentlichen 
Unterlassung der Veröffentlichung 
entstehen, wird ausdrücklich ausge-
schlossen.

10. Wahlaufrufe und Wahlanzeigen so-
wie Anzeigen kommerzieller Art so-
wie alle anderen Inhalte mit Gewinn-
erzielungsabsicht sind kostenp� ichtig 
und nach dem jeweils gültigen Tarif 

der zuständigen Druckerei zu bezah-
len. 

11. Beilageblätter im Mitteilungsblatt sind 
grundsätzlich zulässig. Bei allen Bei-
lagen muss jedoch ersichtlich sein, 
dass sie nicht von der Gemeinde 
herausgegeben werden. Die Preise 
für Beilageblätter bzw. die Beilage 
von eigens erstellten Beilageblättern 
sind bei der Druckerei zu erfragen.

12. Die ersten Seiten des Mitteilungs-
blattes sind grundsätzlich den Veröf-
fentlichungen der Gemeindeverwal-
tung vorbehalten. Es besteht kein 
Anspruch auf eine bestimmte Positio-
nierung von eingereichten Inhalten.

13. Das Nachrichtenblatt erscheint je-
weils donnerstags. An Feiertagen 
verschiebt sich der Erscheinungstag. 
Darauf wird rechtzeitig im Mitteilungs-
blatt hingewiesen. Für den Zeitraum 
vom 24. Dezember bis 6. Januar und 
für die Urlaubszeit im Sommer gelten 
ggf. Sonderregelungen, die im Mittei-
lungsblatt rechtzeitig angekündigt 
werden.

14. Druckfertige Einreichungen sind 
dienstags bis 10.00 Uhr beim Bürger-
meisteramt in Spiegelberg abzuge-
ben, soweit im Einzelfall im Nach-
richtenblatt kein anderer Zeitraum 
festgelegt wird. Einreichungen, die 
nach dem festgelegten Zeitpunkt ein-
gehen, können erst in der darauffol-
genden Ausgabe des Nachrichten-
blattes veröffentlicht werden. Dies gilt 
auch für Einreichungen, die einer 
Korrektur bedürfen.

15. Sämtliche Manuskripte der Kirchen-
gemeinden, Vereine, Verbände, Or-
ganisationen, Genossenschaften, 
Parteien, Interessengemeinschaften 
und Wählervereinigungen müssen 
diesen klar zuzuordnen sein. Die 
Manuskripte sind an das Bürgermeis-
teramt mit dem Stichwort „Nachrich-
tenblatt“ als E-Mail-Anhang zu adres-
sieren. Sie sollen keinen anderen 
Inhalten an die Gemeindeverwaltung 
beigelegt werden. 

16. Dieses Redaktionsstatut tritt mit sei-
ner Veröffentlichung im Nachrichten-
blatt in Kraft und tritt an die Stelle 
jeglicher vorherigen Regelung.

20.02.2025

gez. Max Schäfer
Bürgermeister
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AUS DEM GEMEINDERAT

Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 13.02.2025

Zu Beginn der Sitzung wurde der neue Kämmerer, Herr Schmid, 
offiziell begrüßt. Obwohl sein Dienstantritt erst zum 1. März 2025 
erfolgt, nahm er bereits als Gast an der Gemeinderatssitzung teil. 
Ebenso erhielt er im Rahmen der öffentlichen Sitzung seine Er-
nennungsurkunde. Da Beamte keinen Arbeitsvertrag erhalten, 
sondern durch Ernennung in ihr Amt berufen werden, stellt dies 
die offizielle Bestätigung seiner künftigen Position in der Ge-
meindeverwaltung dar.

Bürgerfragestunde
Aus der Bürgerschaft ging eine kleine Anfrage hervor, die durch 
Bürgermeister Schäfer beantwortet werden konnte. 

Verlesen der Beschlüsse aus der letzten Gemeinderatssit-
zung und Bekanntgabe der nicht öffentlich gefassten Be-
schlüsse
Bürgermeister Schäfer verlas die Beschlüsse aus der Gemeinde-
ratssitzung vom 12. Dezember 2024. Nicht öffentliche Beschlüsse 
wurden nicht bekannt gegeben, da es sich um personalrechtliche 
Beschlüsse gehandelt hat. 

Bauvoranfrage zur Erweiterung des Wochenendhauses und 
Änderung der Nutzung in Wohngebäude, Flst. Nr. 336, Nas-
sacher Weg 21, Spiegelberg
Die Gemeinde erteilte dem Vorhaben das kommunale Einver-
nehmen. 

Bauvoranfrage zum Neubau von 2 Mehrfamilienwohnhäusern 
mit Tiefgarage und Stellplätzen, Flst. Nr.1104/16, Am Wehr 10, 
Spiegelberg
Die Gemeinde erteilte dem Vorhaben das kommunale Einver-
nehmen. 

Umstellung vom eigenen Server auf Cloud; Vergabe
Der Gemeinderat beschloss am vergangenen Donnerstag die 
Abschaffung des lokalen Servers. Ersetzt wird dieser durch eine 
moderne Cloudlösung. Hierzu nahm der Gemeinderat das 
Angebot der Komm.ONE AöR mit einmaligen Kosten von 
etwa 10.126 Euro sowie monatlichen laufenden Kosten von etwa 
1.859 Euro an. 
Mit dieser Entscheidung schafft das Gremium die Grundlage für 
eine zukunftsweisende Digitalisierung der Verwaltung. Besonders 
im Bereich (Cyber-)Sicherheit bedeutet die neue Lösung einen 
Meilenstein. Sensible Daten werden zentral und geschützt gespei-
chert, während der Zugriff durch modernste Sicherheitsmaßnah-
men bei der Komm.ONE AöR abgesichert ist. Zudem wird der 
technische Support verstärkt, sodass eventuelle Probleme schnel-
ler und effizienter gelöst werden können.
Auch für die Mitarbeiter im Rathaus bringt die Umstellung spür-
bare Vorteile. Die neue Cloudlösung erleichtert die Arbeit erheb-
lich, da sie einen � exiblen und ortsunabhängigen Zugriff auf ihre 
digitale Arbeitsumgebung ermöglicht und der Support je Arbeits-
platz bei Problemen jeglicher Art deutlich einfacher ist. Weiterhin 
ist durch die Cloud-Lösung die Anbindung an jede digitale Schnitt-
stelle möglich, die innerhalb der Verwaltung üblicherweise Ver-
wendung � ndet. Somit ist die Cloud auch Grundlage hin zur 
weitestgehend papierlosen Verwaltung. Der Beschluss des Ge-
meinderats stellt damit einen wichtigen Schritt dar, um die Ver-
waltung sicherer, effizienter und zukunftsfähig aufzustellen.

Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Feuerwehr; 
Beratung und Beschlussfassung
Der Gemeinderat hat die Anschaffung neuer Einsatzkleidung für 
die Freiwillige Feuerwehr Spiegelberg für rund 17.000 € beschlos-
sen. Aufgrund des noch nicht erstellten Haushaltsplanes sind kei-
ne Mittel hierfür vorgesehen.
Bereits 2024 wurden 21 komplette Uniformsätze bei der Firma 
Fireliner für 19.917,03 € bestellt. Im Haushalt 2024 waren 20.000 € 
eingeplant. 

Für die Jahre 2025 und 2026 war die Anschaffung von weiteren 
ca. 30 kompletten Uniformsätzen für ca. 30.000 Euro beabsichtigt. 
Aufgrund sich abzeichnender Preiserhöhungen und einer Redu-
zierung der beabsichtigten Anschaffungsmenge wurde von seiten 
der Feuerwehr empfohlen, die Planung zu ändern. Demnach 
werden für 2025 noch 19 Einsatzjacken benötigt, weitere An-
schaffungen sind nicht mehr geplant. 

Nachrichtenblatt der Gemeinde Spiegelberg; 
Redaktionsstatut; Beratung und Beschlussfassung
Der Gemeinderat beschloss das in dieser Ausgabe des Nachrich-
tenblattes abgedruckte Redaktionsstatut des Nachrichtenblattes 
der Gemeinde Spiegelberg. Das Statut tritt zum 20.02.2025 in 
Kraft und wird somit auf das Nachrichtenblatt in KW 9 (27.02.2025) 
zum ersten Mal Anwendung � nden. 

Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen
Bürgermeister Schäfer gibt bekannt, dass am 15.03.2025 der 
ORTkauf (neuer Nahversorger in Spiegelberg) um 15.00 Uhr er-
öffnen wird.
Des Weiteren ist der Spiegelberger Bürgertreff für den 15.05.2025 
geplant. Weitere Informationen folgen.

Anfragen: 
Vonseiten des Gemeinderats lagen keine Anfragen vor.

DIE GEMEINDEVERWALTUNG  
INFORMIERT

 

Do, 06.03.25 
von 15:30 – 19:30 Uhr  

Spiegelberg 
Mehrzweckhalle 

Vorankündigung

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Feuerwehr-NOTRUF 112Feuerwehr-NOTRUF 112
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Wasserwerk Greutfeld: Spatenstich am 14.02.2025

Neben Bürgermeister Schäfer und Wassermeister Bossert 
nahmen Vertreter des Ingenieurbüros Frank – Herr Braun, 
Frau Wenzel, Herr Raithle und Herr Weber – sowie Herr 
Böhret von der Firma Fritz Müller teil, um am Freitagmorgen, 
dem 14. Februar 2025 um 10.00 Uhr, den Spatenstich für das 
neue Wasserwerk Greutfeld zu setzen.
Bereits im Strukturgutachten vom November 2015 war das 
Wasserwerk Greutfeld einschließlich Hochbehälter und För-
derleitung als zweiter Bauabschnitt vorgesehen. Der erste 
Bauabschnitt, das Wasserwerk Senzenbachtal, wurde am 
16. März 2024 feierlich eröffnet.
Mit seinen zwei Edelstahlbehältern – den ersten ihrer Art in 
der Spiegelberger Wasserversorgung – wird das Wasserwerk 
Greutfeld künftig insgesamt 400 m3 Trinkwasser bereitstellen. 
Dies verbessert vor allem die Versorgungssicherheit der 
Ortsteile Großhöchberg und Vorderbüchelberg, aber auch in 
weiten Teilen des Spiegelberger Wassernetzes. Zudem wird 
das Eigenwasser der Großhöchberger Quelle und des Tief-
brunnens Kuhnbachtal effizienter genutzt.
Die Fertigstellung des Gebäudes mit den Hochbehältern ist 
noch in diesem Jahr geplant. Der Einbau der technischen 
Ausrüstung und Elektrotechnik soll voraussichtlich bis Herbst 
2026 abgeschlossen werden.

Aufruf zum Heckenschneiden
Verp� ichtung zum Freihalten des Lichtraumpro� ls 

an Straßen und Gehwegen
- Rückschneidep� icht von Hecken, Sträuchern 
und Bäumen (noch bis Ende Februar möglich)

Nach § 28 Straßengesetz Baden-Württemberg ist das Licht-
raumpro� l für öffentliche Gehwege, Radwege und Fahrbah-
nen von jeglicher Beeinträchtigung freizuhalten. 
Zur Beseitigung von über das Maß hinausreichenden Ästen, 
Zweigen oder Sträuchern ist der Besitzer des Baumes bzw. 
der Hecke oder Sträucher in der Zeit vom 1. Oktober bis 
Ende Februar verp� ichtet. In der Zeit dazwischen ist grund-
sätzlich das Rückschneiden nicht gestattet. Ausnahme hier-
von ist die Verkehrssicherungsp� icht – zur Aufrechterhaltung 
dieser kann vom Grundsatz abgewichen werden. Die Grund-
stücksbesitzer, Hausverwalter und Nutzungsberechtigte 
werden deshalb gebeten, ihre Bäume, Hecken und Sträucher 
entlang von Straßen und Gehwegen auf das zulässige Maß 
zurückzuschneiden.
Denn überhängende Äste, Sträucher und Hecken machen 
den Verkehrsteilnehmern (Fußgänger, Radfahrer und Auto-
fahrer) immer wieder zu schaffen. Wegen der Überwüchse 
müssen an manchen Geh- und Radwegen Fußgänger und 
Radfahrer sogar auf die Straße ausweichen.
In Straßen ohne Gehweg wird die Straßenbreite vermindert, 
sodass dort kaum noch oder nur mit starker Behinderung des 
Verkehrs geparkt werden kann. Zudem werden Verkehrs-
zeichen verdeckt und stark bewachsene Straßenecken sind 
auch für Autofahrer nur schlecht einzusehen, sodass das Ein-
biegen in die bevorrechtigte Straße gefährlich ist.
Auch Hecken, die zwar im unteren Bereich bis auf die Grund-
stücksgrenze zurückgeschnitten werden, aber im oberen 
Bereich in den öffentlichen Straßengrund hineinragen, stellen 
eine Verkehrsgefährdung dar, da auch hier nicht die gesam-
te Gehwegbreite für den Fußgängerverkehr bzw. Straßen-
breite für den Fahrverkehr zur Verfügung steht.
Sofern Ihr Grundstück an eine öffentliche Verkehrs� äche an-
grenzt, beachten Sie bitte das Lichtraumpro� l. Die Anp� an-
zungen sollten bis zu einer Höhe von 2,50 m nicht über Rad- 
bzw. Gehwege ragen und an Straßen nicht bis zu einer Höhe 
von 4,50 m. Schneiden Sie im Bereich von Straßenleuchten 
und Verkehrszeichen soweit zurück, dass die Leuchten in 
ihrer Beleuchtungsfunktion nicht behindert werden und die 
Verkehrszeichen problemlos aus mehreren Metern Entfer-
nung gesehen werden können. Auch Straßennamensschilder 
sind Verkehrszeichen und insbesondere für Rettungsdienste 
im Einsatz nach wie vor sehr wichtig.
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Energieagentur Rems-Murr gGmbH 

Energiekosten senken – 
jetzt den kostenlosen Stromspar-Check nutzen!

Haushalte mit geringem Einkommen können ihre Strom-, Wasser- 
und Heizkosten ganz einfach reduzieren – bis zu 300 Euro im Jahr 
sind drin. Dafür bieten die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz 
und die Energieagentur Rems-Murr gGmbH kostenlose 
Stromspar-Checks an.

Ein sechsköp� ges Beraterteam ist im Rems-Murr-Kreis unterwegs 
und besucht die Haushalte bei Bedarf bis zu viermal. Sie prüfen 
den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten wie Waschmaschi-
nen, Kühlschränken, Elektroherden, Lampen oder Computern. 
Gerade auch das Erwärmen von Wasser für Küche und Bad kann 
mehr als ein Viertel des Stromverbrauchs ausmachen, wenn es 
elektrisch erfolgt. 

Auch weniger Wasserverbrauch bedeutet weniger Stromver-
brauch. Waschen und Trocknen machen nämlich in vielen Haus-
halten bis zu zehn Prozent des Stromverbrauchs aus. Das Trock-
nen ist besonders kostenintensiv: Zwei Trockengänge pro Woche 
können jährlich bis zu 130 Euro kosten. 

Neben wertvollen Tipps gibt es auch Soforthilfen, die direkt helfen, 
Kosten zu senken – zum Beispiel Steckdosenleisten mit Kipp-
schaltern, Perlatoren, Türbesen oder Duschsparköpfe. Das zahlt 
sich aus – auch für das Klima. 

Im vergangenen Jahr haben fast 200 Haushalte im Landkreis 
von diesem Angebot pro� tiert. 
Terminvereinbarung:
Rufen Sie die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz unter 
07151/172415 an oder fordern Sie Ihren Stromspar-Check be-
quem online an: www.stromspar-check.de. Auf der Website � n-
den Sie zudem weitere wertvolle Tipps zur Senkung Ihrer Energie-
kosten.

Die Energieagentur Rems-Murr gGmbH ist eine gemeinnützige 
Organisation in kommunaler Trägerschaft. Über unabhängige 
Beratungen, Infoveranstaltungen und nachhaltige Energieprojek-
te fördert sie die Energiewende und den Klimaschutz im Rems-
Murr-Kreis. 

Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald

2. März – Sonntag
Erdgeister, Verbrecher und der Teufel
Nachts im Wald - nicht nur zum Gruseln. Auf dieser ca. 2,5-stün-
digen Nachtwanderung mit Naturparkführerin Birgit Gilbert hören 
die Teilnehmenden spannende Geschichten von Erdgeistern (Erd-
luitle), Verbrechern und dem Teufel. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am 
Parkplatz Friedhof/Gemeindehalle in Frickenhofen. Die Kosten 
betragen 5 €/Person, Kinder bis 16 Jahre zahlen 2,50 €. Die Stre-
cke umfasst ca. 4,5 km und ist kinderwagentauglich. 
Anmeldung bis 1. März unter Tel. 0177/4210564 oder 
gilbert@die-naturparkfuehrer.de. 

2. März – Sonntag
Genuss-Walkingtour am Morgen im März
Zusammen mit Naturparkführerin Dr. Andrea Schad starten die 
Teilnehmenden zu einer ca. 3,5-stündigen Walkingrunde, bei der 
Wissenswertes zur Natur vermittelt wird. Startpunkt ist um 10.00 

Uhr am SportErlebnisPark, Schorndorfer Straße 70 in Allmersbach 
im Tal. Die Kosten betragen 10 €/Person und für die ca. 9 km 
lange Strecke wird eine mittlere Kondition benötigt. Bitte Tasse 
mitbringen. 
Anmeldung bis 1. März unter Tel. 0176/21972718 oder 
schad@die-naturparkfuehrer.de.
Weitere Termine am 27. April, 20. Juli und 16. November.

9. März – Sonntag
Vielfalt des Frühjahrs – Kräuterwanderung
Auf der ca. 2,5-stündigen Wanderung mit Naturparkführerin Petra 
Klinger erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes zu Kräu-
tern, dem Wald- und Wiesenleben sowie dem umgebenden Land-
schaftsraum. Die gesammelten Kräuter werden zum Abschluss zu 
kulinarischen Häppchen verfeinert. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am 
SportErlebnisPark, Schorndorfer Straße 70 in Allmersbach im Tal. 
Die Kosten betragen 10 €/Person. 
Anmeldung bis 8. März unter Tel. 0170/5245311 oder 
klinger@die-naturparkfuehrer.de. 
Getränk, Sitzkissen, Korb und Messer mitbringen.

9. März – Sonntag
Den Zauber der Natur (wieder-)entdecken
Frühlingserwachen
Die Teilnehmenden erfahren auf dieser ca. 2,5-stündigen Wan-
derung mit Naturparkführerin Tanja Uter, wie die Natur die ver-
schiedensten Sinne anregen kann und verbringen eine achtsame 
Zeit. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Wanderparkplatz Hohenstein, 
Waldspielplatz in Berglen-Kottweil.
Die Kosten betragen 8 €/Person. Anmeldung bis 9. März unter Tel. 
07195/947488 oder uter@die-naturparkfuehrer.de. Bitte Getränk 
mitbringen.

16. März – Sonntag
Wo war nochmal der Haselhof?
Ausgehend vom Kochertal wandern die Teilnehmenden dieser ca. 
3-stündigen Tour mit Naturparkführer Rolf Angstenberger hinauf 
zur Hochebene des Lias und genießen wundervolle Aussichten. 
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Parkplatz Landgasthof Zanken, 
Zanken 3, GPS Parkplatz: 48.895917, 10.040528 in Abtsgmünd. 
Die Kosten betragen 6 €/Person, Kinder bis 16 Jahre können 
kostenlos teilnehmen. Die Strecke ist ca. 7,5 km lang. 
Anmeldung bis 16. März unter Tel. 07366/919248 oder 
angstenberger@die-naturparkfuehrer.de.

16. März – Sonntag
Biberländ im Naturpark
Die Teilnehmenden begeben sich auf dieser ca. 2,5-stündigen 
Tour mit Naturparkführerin Petra Kuch auf Spurensuche an der 
Bibers und erfahren, warum die Biber so wichtig für die Natur sind 
und welche Probleme es in Biberrevieren geben kann. Treffpunkt 
ist um 10.00 Uhr in Waldenburg-Neumühle. Treffpunkt wird mit 
der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Die Kosten betragen 8 €/Per-
son, Kinder bis 16 Jahre können kostenlos teilnehmen. Die Stre-
ckenlänge beträgt ca. 2 km, ist ohne Steigungen und kinderwa-
gentauglich. 
Anmeldung bis 14. März nur per E-Mail möglich unter 
kuch@die-naturparkfuehrer.de.

23. März – Sonntag
Essbare Blüten suchen, erkennen und sammeln
Bei dieser ca. 2,5-stündigen Familientour mit Naturparkführerin 
Ruth Bohn bestimmen und sammeln die Teilnehmenden Wiesen-
blüten, die nach Hause mitgenommen und dort zu Kräutersalz, 
Kräuterbutter oder Sirup verarbeitet werden können. Treffpunkt 
ist um 14.00 Uhr am Parkplatz Waldsee in Murrhardt-Fornsbach. 
Die Kosten betragen 12 €/Person, Kinder bis 10 Jahre zahlen 6 €. 
Die Tour ist kinderwagentauglich und die Anmeldung ist bis zum 
23. März unter Tel. 07184/2198 oder bohn@die-naturparkfuehrer.
de möglich. Behältnisse für die gesammelten Kräuter mitbringen.

23. März – Sonntag
Die geheime Sprache der Bäume
Bei dieser ca. 3-stündigen Umrundung der Juxhöhle vermittelt 
Naturparkführerin Michaela Genthner Wissenswertes über die 
Sprache der Bäume und die dort typische Landschaft. Treffpunkt 
ist um 14.00 Uhr am Parkplatz Spielplatz Kallenberg, Hahnenweg 

Öffnungszeiten des Rathauses 
am Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag, den 4. März 2025, bleibt das 
Spiegelberger Rathaus am Nachmittag geschlossen.
Auch telefonisch ist das Rathaus am Nachmittag nicht 
zu erreichen.

Wir bitten die Bevölkerung um Kenntnisnahme und Be-
achtung!
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in Althütte-Kallenberg. Die Kosten betragen 10 €/Person und Sitz-
kissen, Getränk und Vesper sollen mitgebracht werden. 
Anmeldung bis 22. März unter Tel. 07191/318653 oder 
genthner@die-naturparkfuehrer.de.

30. März – Sonntag
Mit dem Smartphone auf Entdeckungsreise
Ausgerüstet mit einer Makrolinse können die Teilnehmenden die-
ser ca. 2-stündigen Tour mit Naturparkführerin Michaela Genthner 
faszinierende Objekte fotogra� eren, während sie lernen, wie jedes 
Detail in der Natur seinen Platz hat. Treffpunkt ist um 11.00 Uhr 
am Parkplatz Bühlhauweiher, Richtung Schlichenhö� e in Althütte. 
Die Kosten betragen 10 €/Person und Sitzkissen, Getränk und 
Vesper sollen mitgebracht werden. 
Anmeldung bis 29. März unter Tel. 07191/318653 oder 
genthner@die-naturparkfuehrer.de.

30. März – Sonntag
Das Osterküken
Bei dieser ca. 2,5-stündigen Tour für die ganze Familie mit Natur-
parkführerin Sandra Kühnle wird versucht, der Mama des Oster-
kükens beim Lösen eines Rätsels zu helfen. Die Tour ist angelehnt 
an das Kinderbuch „Das Osterküken“ und Treffpunkt ist um 14.30 
Uhr am Parkplatz Starkholzbacher See (beim Lehrbienenstand, 
nicht Gipsmühle), K2669 Richtung Wielandsweiler in Schwäbisch 
Hall-Bibersfeld. Die Kosten betragen 6 €/Person und der Weg ist 
kinderwagentauglich/rollstuhlgerecht. Eine entsprechende Toilette 
ist nicht vorhanden. 
Anmeldung bis 28. März unter Tel. 0791/20338830 oder 
kuehnle@die-naturparkfuehrer.de. 

SENIOREN IN SPIEGELBERG

MÜLLABFUHR

Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR • Abfallwirtschaft 
digital

Ausstattung der Abfallbehälter 
mit elektronischen Chip startet 

Bis Mitte 2026 werden alle Rest-, Bio- und Altpapiertonnen 
im Rems-Murr-Kreis mit kleinen elektronischen Helfern, so-
genannten Transpondern, bzw. Tonnenchips ausgestattet. 
Nachdem im vergangenen Jahr die Tonnen im Pilotgebiet 
Backnang-Maubach mit den Chips erfolgreich ausgestattet 
wurden, geht es nun planmäßig weiter. Voraussichtlich bis 
Ende des Jahres werden alle Tonnen bechippt sein, sodass 
im Jahr 2026 noch genügend Zeit bleibt, den Datenbestand 
zu prüfen und ggf. nachzuarbeiten.
In Spiegelberg ist die Aktion im Zeitraum von 24. Februar 
bis 28. Februar geplant.

Information der Bürgerinnen und Bürger
Damit jede und jeder weiß, wann die Tonnen am Haus die 
Chips erhalten, verschickt die AWRM etwa zwei Wochen vor 
dem individuellen Termin entsprechende Anschreiben mit 
den notwendigen Informationen. Den Anschreiben liegt ein 
Informations� yer mit allerlei Wissenswertem bei.

Vorteile für die Zukunft
Ab dem Jahr 2027 werden keine Gebührenmarken mehr 
benötigt. Die Abrechnung der Leerungsgebühr erfolgt dann, 
wie bereits bei der Grundgebühr, über einen Gebührenbe-
scheid. Da die Tonnen den Haushalten eindeutig zugeordnet 
werden können, werden Diebstahl und Missbrauch erschwert.

Nachhaltig und transparent
Die digitale Erfassung der Tonnen ermöglicht eine optimierte 
Routenplanung, wodurch Emissionen reduziert und die Effi-
zienz der Abfallentsorgung gesteigert werden können. Der 
beauftragte Leerungsrhythmus kann exakt nachvollzogen 
werden. Bei Problemen ist schnell feststellbar, ob bzw. wann 
eine Tonne geleert wurde.

Kosten und Ablauf
Für die Ausrüstung der Tonnen entstehen keine zusätzlichen 
Kosten. Wie bisher ist es auch in Zukunft möglich, die Tonne 
mit direkten Nachbarn gemeinsam zu nutzen. Wer sich seit-
her um Kauf und Anbringung der Gebührenmarken kümmert, 
wird zum sogenannten „Tonnenvorstand“. Das heißt, dass nur 
diese Person die Tonnenaufkleber zur Kennzeichnung der 
gemeinsamen Tonne verwenden muss.

Datenschutz
Im Chip ist ausschließlich eine 16-stellige Identi� kations-
nummer gespeichert, die nur im internen System der Abfall-
wirtschaft zugeordnet werden kann. Der Chip kann nicht von 
außen manipuliert, gelöscht oder überschrieben werden.

Wissenswertes
Auf der Internetseite der AWRM stehen zahlreiche Informa-
tionen, auch in verschiedenen Sprachen, bereit. Zusätzlich 
gibt es einen informativen Film, der den Weg des Chips vom 
Ausrüsterteam bis zur Tonne zeigt.

Fragen?
Kontaktieren Sie die AWRM per Mail an chip@awrm.de oder 
über die auf Ihrem Anschreiben abgedruckte Telefonnummer.

✿   DRK Spiegelberg
       Seniorensport

Termin im Februar 2025
26.2.

Termine im März 2025
19./26.3.

• Halle Jux: 9.00 – 10.00 Uhr
• Feuerwehrgerätehaus Spiegelberg: 10.15 – 11.15 Uhr

Bitte nicht vergessen: immer Getränk mitbringen!
 Eure Suse

Was Sie beachten sollten, wenn Sie Fotos im Mitteilungsblatt 
in guter Qualität veröffentlichen möchten: 

• Bitte speichern Sie das unbearbeitete Bild ab. 
• Ihr Bild muss eine Auflösung von 300 dpi haben (keine geringere Auflösung). 
• Das Bild nicht in eine Word-Datei einbetten, sondern als Grafik-Datei (jpg-, 

tif- oder pdf-Datei) abspeichern. IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann dies entscheidend für schnelle Hilfe sein!
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ÄRZTEBEZIRK SPIEGELBERG 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für ganz Baden-Württemberg, Telefon 
116 117
Für das Gemeindegebiet Spiegelberg einschließlich Teilgemeinden ist die 
ärztliche Notfallpraxis Backnang im Gesundheitszentrum Backnang, 
Stuttgarter Straße 107, zuständig.
Wer außerhalb der üblichen Sprechstunden der niedergelassenen Ärzte 
ärztliche Hilfe sucht, kann ab sofort die einheitliche Telefonnummer 
116 117 anrufen.
Montag - Freitag 
18.00 - 22.00 Uhr  Notfallpraxis Backnang, Stuttgarter Straße 107, 
  www.notfallpraxis-backnang.de, Telefon 116 117,
  bei lebensbedrohlichen Erkrankungen 
  immer die Nummer 112 wählen.
Samstag, Sonntag und Feiertag
8.00 - 22.00 Uhr Notfallpraxis Backnang, Stuttgarter Straße 107, 
  Telefon 116 117,
  bei lebensbedrohlichen Erkrankungen 
  immer die Nummer 112 wählen
22.00 - 8.00 Uhr des Folgetages (Sa., So. und Feiertag)
  gehfähige Patienten: 
  Ambulanz des Klinikums Winnenden, Am Jakobsweg 1,
  71364 Winnenden, Telefon 07195/591-0.
Bei dringenden medizinischen Problemen in der Nacht gilt diese einheitliche 
Telefonnummer 116 117 von abends 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr am nächsten 
Morgen. Mittwochs ist die Nummer schon ab 13.00  Uhr, freitags ab 
14.00 Uhr freigeschaltet. An Wochenenden und Feiertagen ist der ärztliche 
Bereitschaftsdienst jederzeit erreichbar.
Hausbesuchsanforderung für nicht gehfähige Patienten:
Notfallpraxis Backnang, Telefon 116 117,
für lebensbedrohliche Erkrankungen die Nummer 112 wählen.

FRAUEN- UND KINDERSCHUTZHAUS REMS-MURR
Tel. 07191/9308655, E-Mail: frauenhaus@drk-rems-murr.de
Fax 07191/9307859

HILFETELEFON FÜR MÄNNER
Nicht nur Frauen sind von Gewalt betroffen. Die Vereine Sozialberatung 
Stuttgart und Pfunzkerle Tübingen bieten ein Hilfetelefon für Männer an, die 
von Gewalt betroffen sind. Betroffene können sich an die Rufnummer 
0800/1239900 wenden.
Die Mitarbeiter des Hilfetelefons sind montags bis donnerstags von 8.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 
15.00 Uhr zu erreichen.
Weitere Informationen gibt es auf www.maennerhilfetelefon.de.

AUGENÄRZTLICHER NOTFALLDIENST REMS-MURR-KREIS,
Seit dem 1. Juli wurde der augenärztliche Notfalldienst in den Landkreisen 
Stuttgart, Esslingen, Böblingen, Rems-Murr neu strukturiert:
Patienten wenden sich an die zentrale augenärztliche Notfallpraxis am 
Katharinenhospital in der Augenklinik, Kriegsbergstraße 60, Haus K, 70174 
Stuttgart.
Die Notfallpraxis hat geöffnet von Freitag, 16.00 - 22.00 Uhr und an den 
Wochenenden und Feiertagen von 9.00 - 22.00 Uhr. Zu den übrigen Zeiten 
im Notfalldienst ist die Notaufnahme der Augenklinik zuständig.
Sie erreichen den augenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 (Anruf 
kostenlos).

GYNÄKOLOGISCHER NOTFALLDIENST REMS-MURR-KREIS 
außerhalb der Sprechzeiten 18.00 - 8.00 Uhr, 
Samstag sowie Sonn- und Feiertag
Tel. 01805/557890 nach vorheriger telefonischer Anmeldung (nur aus dem 
Festnetz)

FACHÄRZTLICHER NOTDIENST 
für die Chirurgie und Orthopädie Rems-Murr-Kreis außerhalb der 
Sprechzeiten 8.00 - 8.00 Uhr, Samstag sowie Sonn- und Feiertag
Tel. 01805/557891

KINDERÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
Für Spiegelberg und alle Teilorte gilt an Wochenenden und Feiertagen die 
zentrale Kinderarzt-Notfallnummer: 116 117 (Anruf kostenlos)

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Jeweils 10.00 bis 11.00 Uhr und 17.00 bis 18.00 Uhr
Zentrale Notfalldienstansage über den Anrufbeantworter, 
Tel. 0761/12012000

HNO-ÄRZTLICHER GEBIETSDIENST 
außerhalb der Sprechstunden 8.00 - 8.00 Uhr, 
am Samstag sowie Sonn- und Feiertag: 116 117 (Anruf kostenlos)

AMBULANTER HOSPIZDIENST, TEL. 07191/344194-0
Einsatzleitung für den gesamten Rems-Murr-Kreis
Unterstützung zu Hause, im Krankenhaus und im P� egeheim
ambulantes@hospiz-remsmurr.de

KINDERHOSPIZ
Kinder- und Jugendhospizdienst Pusteblume, Tel. 07191/344194-0
Begleitung von sterbenden und trauernden Kindern und Jugendlichen bei 
Krankheit, Tod und Trauer • kinder@hospiz-remsmurr.de

Stationäres Hospiz Backnang, Telefon 07191/34333-0
stationaeres@hospiz.de

Kinder- und Jugendhospizdienst – Stiftung Sternentraum
Größeweg 100a, 71522 Backnang, Tel. 07191/3732432

Bitte vollständige Rufnummern wählen! (Hinweis: Anrufe unter den 
angegebenen Telefonnummern sind kostenp� ichtig)

BEREITSCHAFTSDIENSTE APOTHEKEN
20.02.2025 Rathaus-Apotheke Aspach, Backnanger Str. 2, 
 71546 Aspach, Tel. 07191 - 92 02 96
21.02.2025 Hof-Apotheke Öhringen, Marktplatz 9, 
 74613 Öhringen, Tel. 07941 - 23 21
22.02.2025 Apotheke im Gesundheitszentrum, Karl-Krische-Str. 4, 
 71522 Backnang, Tel. 07191 - 34 31 00
23.02.2025 Apotheke Kirchberg, Kirchplatz 1, 
 71737 Kirchberg, Tel. 07144 - 3 67 26
24.02.2025 Center-Apotheke im Kau� and Backnang, 
 Sulzbacher Str. 201, 71522 Backnang, Tel. 07191 - 91 15 11 00
25.02.2025 Rats-Apotheke Allmersbach, Backnanger Str. 49, 
 71573 Allmersbach, Tel. 07191 - 35 90 20
26.02.2025 Schiller-Apotheke Backnang, Schillerstr. 36, 
 71522 Backnang, Tel. 07191 - 16 70

IBB-STELLE FÜR PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN
UND IHRE ANGEHÖRIGEN IM REMS-MURR-KREIS
Die IBB-Stelle ist eine vom Landratsamt Kontakt:
Rems-Murr-Kreis neu geschaffene unab- Montag - Freitag
hängige Informations-, Beratungs- und von 9.00 - 17.00 Uhr
Beschwerdestelle für psychisch kranke  Mobil: 
Menschen und ihre Angehörigen 01590/4409800
im Rems-Murr-Kreis. AB Festnetz: 
      07195/9777345
Sprechstunden sind jeden 1. und 3. Don- Fax 07195/9777346
nerstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr E-Mail: 
(möglichst nach vorheriger info@ibb-rems-murr-
telefonischer Anmeldung) in der kreis.de
Schlossstraße 32, in 71364 Winnenden. www.ibb-rems-murr-kreis.de
WICHTIG: Wir sind kein Notdienst!

BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENVERBAND WÜRTTEMBERG E. V.
Beratungsangebot in der Augenklinik des Katharinenhospitals in Stuttgart.
Das Beratungsangebot „Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust“ 
bietet eine Erstanlaufstelle für Ratsuchende und Angehörige bei drohendem 
Sehverlust. Ausgebildete Peer-to-Peer-Beratende informieren und beraten 
zu allen Themen rund um die Sehbehinderung.

Das Beratungsangebot � ndet jeden Freitag von 13.00 - 16.00 Uhr im Kli-
nikum Stuttgart statt. Um telefonische Voranmeldung unter 0711/12259838 
wird gebeten. www.blickpunkt-auge.de

BEREITSCHAFTS- UND NOTDIENSTEhttps://www.kvbawue.de/

patienten/praxissuche/

notfallpraxis-� nden
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STANDESAMT

Ganz herzlich gratulieren 
wir zum Geburtstag am
20.02.2025 • Doris Schneider

Spiegelberg, Juxer Str. 21,
85 Jahre

24.02.2025 • Stanatios Kondinos
Spiegelberg, Sulzbacher Str. 41,

70 Jahre
24.02.2025 • Isa Seyb

Spiegelberg-Jux, Rietenauer Str. 12,
70 Jahre

Unseren Jubilaren - auch denen, die aus persönlichen 
Gründen nicht genannt werden wollen - gratuliere 

ich im Namen der Gemeinde Spiegelberg wie auch 
persönlich zu ihrem Ehrentag und wünsche ihnen

 für das neue Lebensjahr viel Gesundheit 
und Wohlergehen.

Max Schäfer
Bürgermeister

FEUERWEHR

Jugendfeuerwehr Spiegelberg

Freitag, 28.02.2025, 19.00 Uhr
Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus

Feuerwehr Spiegelberg 

Samstag, 15.03.2025, 
9.00 Uhr Besenfest/Schlachtfest 
im Feuerwehrgerätehaus

KRANKENPFLEGEVEREIN  
SPIEGELBERG

10 gute Gründe für eine Mitgliedschaft 
in Ihrem Krankenp� egeverein!

Ihre Krankenp� egevereine setzen sich dafür ein, dass Menschen, 
die aus Krankheits- oder Altersgründen auf Unterstützung ange-
wiesen sind, ihr Leben möglichst lange und selbstbestimmt in der 
eigenen Häuslichkeit führen können. Die häusliche P� ege und 
Therapie aus einer Hand im Oberen Murrtal leistet Diakonie 
ambulant, die die Arbeit der im Sinne christlicher Nächstenliebe 
entstandenen Diakonie- und Sozialstationen weiterführt.
Werden Sie Mitglied im Krankenp� egeverein!
Durch Ihre Mitgliedschaft
• zeigen Sie Solidarität mit kranken, schwachen und einsamen 

Menschen jeden Alters.

• tragen Sie dazu bei, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Diakonie ambulant intensiver und besser für p� ege-, 
therapie- und betreuungsbedürftige Menschen einsetzen kön-
nen.

• ermöglichen Sie, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Diakonie ambulant den zeitlichen Spielraum haben, sich der 
Sorgen und Nöte ihrer Patientinnen und Patienten anzunehmen.

• helfen Sie mit, dass die gute Arbeit einer traditionsreichen Ein-
richtung auch in Zukunft fortgesetzt werden kann.

• können Sie Angebote des Krankenp� egevereins vergüns-
tigt in Anspruch nehmen.

• unterstützen Sie die Arbeit von Diakonie ambulant � nanziell 
und ideell. Die Ergebnisse und Auswirkungen können Sie direkt 
vor Ort wahrnehmen. Sie pro� tieren selbst von dieser Arbeit, 
wenn Sie oder ein Angehöriger auf Unterstützung angewiesen 
sind.

• unterstützen Sie � nanziell und ideell Aufgaben, die der 
Krankenp� egeverein selbst übernommen hat und durchführt. 
Dies können besondere Angebote sein wie Gesprächskreise für 
p� egende Angehörige, Besuchsdienste, Telefondienst, Hospiz-
dienst, Vorträge, Selbsthilfegruppen, etc.

• werden Sie zu Seminaren, Vorträgen, Mitgliederversammlun-
gen eingeladen, die der Krankenp� egeverein organisiert oder 
� nanziert. Sie erfahren auf diesem Wege Neues zum Thema 
Gesundheit, Alter, P� ege und Therapie und Sie werden über 
gesundheitspolitische Entwicklungen informiert.

• entscheiden Sie mit, welche Aufgaben durch den Kranken-
p� egeverein erbracht oder unterstützt werden sollen und haben 
das gute Gefühl, eine sinnvolle Arbeit vor Ort zu unterstützen.

• können Sie als kirchlich und bürgerlich Engagierte/r, Ihre Fähig-
keiten und Kenntnisse einbringen, indem Sie im Kranken-
p� egeverein mitarbeiten.

Ansprechpartner der Krankenp� egevereine in Ihrer Nähe sind:
Grab, Herr Vogel, Tel. 07192/6268; Großerlach, Frau Branden-
stein, Tel. 07903/7828; Murrhardt, Herr Stingel, Tel. 07192/3352; 
Spiegelberg, Tel. 07194/95010; Sulzbach an der Murr, Tel.
07193/510;

Mitgliedsanträge erhalten Sie direkt von den Ansprechpartnern, 
bei Diakonie ambulant, Tel. 07192/909100 oder www.diakonie-
ambulant.info unter „Krankenp� egevereine“

SCHULNACHRICHTEN

Georg-Kropp-Schule Wüstenrot

Einladung zum Tag der offenen Tür am 22. Februar 2025
Am Samstag, 22. Februar 2025 � ndet von 10.00 bis 12.00 Uhr für 
alle Viertklasskinder und deren Eltern sowie für alle, die sich für 
unsere Gemeinschaftsschule und deren Arbeitsweise interessie-
ren, unser Tag der offenen Tür statt.
Dieser beginnt um 10.00 Uhr in der Mensa der Georg-Kropp-
Halle mit einer kurzen Begrüßung. Danach erkundet ihr unseren 
Markt der Möglichkeiten. Lasst euch von einem abwechslungs-
reichen Programm und Mitmachstationen überraschen. 
Für Snacks und Getränke sorgt wie gewohnt unser Förderverein 
der Georg-Kropp-Schule. 
Wir freuen uns auf euer Kommen.
Besucht uns auch auf unserer Homepage unter 
www.gks-wuestenrot.de.

Aktuelle Informationen aus Ihrer Gemeinde
fi nden Sie hier im Mitteilungsblatt!
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde 
Sulzbach-Spiegelberg

Wir bitten um Kontaktaufnahme nur über 
das Gemeindebüro in Sulzbach, 
Backnanger Str. 12
Tel. 07193/356, 
Di., Do. und Fr.: 10.00 – 12.00 Uhr
E-Mail:  Gemeindebuero.sulzbach-
  spiegelberg@elkw.de

Pfarrerin Elke Gebhardt
für Pfarramt Sulzbach und Spiegelberg
Tel. 07191/552770, E-Mail: elke.gebhardt@elkw.de

Pfarrer Günter Koschel
Tel. 0176 5591 4842, E-Mail: guenter.koschel@elkw.de
pfarramt.sulzbach-murr@elkw.de

Jugendreferentin Anne Häußermann
Tel. 07193/930189 – mobil: 0157/87870595
E-Mail: jugend@evangelisch-sulzbach-spiegelberg.de

Homepage
www.evangelisch-sulzbach-spiegelberg.de

Informationen und mögliche kurzfristige Änderungen erhalten Sie
über unsere Homepage:
www.evangelisch-sulzbach-spiegelberg.de.

Über den QR-Code gelangen Sie leicht 
auf die Homepage.

Wochenspruch aus Hebräer 3, 15:
Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure 
Herzen nicht.

Donnerstag, 20. Februar 2025
 9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe „Rasselbande“, 
  Gemeindehaus Sulzbach u.
 13.30 Uhr Sprachtreff für Mamas und Kinder, 
  Gemeindehaus Sulzbach u.
 15.00 Uhr Kon� 3, Gemeindehaus Sulzbach
Ab 16.00 Uhr Pfarrscheuer geöffnet
Gemeinsam unterwegs! Heute ab 19.00 Uhr im Gemeindehaus 
beim Abend mit Familie Klein! Kommt und bringt noch Freunde 
mit!
 19.00 Uhr Christus im Amazonas mit Fam. Klein, Gemeindehaus 

Sulzbach
Freitag, 21. Februar 2025
 15.30 Uhr gemischte Jungschar, Jugendraum Spiegelberg
Sonntag, 23. Februar 2025 (Sexagesimae)
 9.30 Uhr Impulsgottesdienst mit Prof. Dr. Holger Eschmann, 

Ulrichskirche
 10.00 Uhr Familienkirche, Spiegelberg
Montag, 24. Februar 2025
 9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe Gemeindehaus Sulzbach unten
 18.00 Uhr Posaunenchor, Jungbläser, Gemeindehaus Sulzbach
 19.30 Uhr Posaunenchor, Probe, Gemeindesaal Spiegelberg
Mittwoch, 26. Februar 2025
 9.30 Uhr Krabbelgruppe „Mittwochskäferle“, Gemeindesaal 

Spiegelberg
 15.00 Uhr Kon� -Unterricht, Gemeindehaus Sulzbach
 15.00 Uhr Jungschar (5. + 6. Klasse), Gemeindehaus Sulzbach 

unten
Donnerstag, 27. Februar 2025
 9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe „Rasselbande“, Gemeindehaus 

Sulzbach u.
 13.30 Uhr Sprachtreff für Mamas und Kinder, Gemeindehaus 

Sulzbach u.
 15.00 Uhr Kon� 3, Gemeindehaus Sulzbach
Ab 16.00 Uhr Pfarrscheuer geöffnet
Freitag, 28. Februar 2025
 15.30 Uhr gemischte Jungschar, Jugendraum Spiegelberg

Sonntag, 2. März 2025 (Estomihi)
 9.30 Uhr Kon� 3-Tauferinnerungsgottesdienst (Koschel), 
  Ulrichskirche
  Opfer: unsere Missionsprojekte

Herzliche Einladung 
zu den Gottesdiens-
ten am 23. Februar:
In der Ulrichskirche ist 
um 9.30  Uhr Impuls-
gottesdienst mit Prof. 
em. Holger Eschmann 
über die Wechselwir-
kungen von Glaube 
und Gesundheit.
„...sprich nur ein Wort, 
so wird meine Seele 
gesund.“
Ebenfalls mit anschlie-
ßendem Kirchenkaf-
fee.

Der Impulsgottesdienst am kommenden Sonntag wird jetzt mal 
für unbestimmte Zeit der letzte sein. Aktuell haben wir nicht 
genügend Ressourcen, um diese Gottesdienste weiterzuführen. 
Das Format ruht. Es kann aber jederzeit wiederbelebt werden, 
wenn sich weitere ehrenamtliche Mitarbeitende � nden.

Familienkirche in Spiegelberg – 10.00 Uhr
Wir laden herzlich zur Familienkirche in Spiegelberg um 10.00 Uhr 
ein. Ein Gottesdienst für die ganze Familie mit anschließendem 
Kirchenkaffee.

Kon� -3-Gottesdienst mit Tauferinnerung am 2. März 2025
Wir laden ein zum Tauferinnerungsgottesdienst am Sonntag, 
2. März 2025 um 9.30 Uhr in der Ulrichskirche.
Die Erinnerung an die Taufe ist Thema im Kon� 3-Unterricht, aber 
auch für alle Gemeindeglieder.
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Seelsorgeeinheit Oberes Murrtal, 
Kath. Kirchengemeinde St. Paulus und St. Maria

Pfarrer Jose Antony
Blumstr. 30, 71540 Murrhardt
Tel. 07192/933939, Handy: 0163/7722850, 
E-Mail: Jose.Antony@drs.de
Pfarrbüro St. Paulus
Friedhofstr.14, 71560 Sulzbach/Murr 

Sekretärin: Barbara Voß Tel. 07193/248, 
E-Mail: StPaulus.Sulzbach@drs.de
Öffnungszeiten: 
Mi., 8.00 Uhr – 11.00 Uhr und 16.30 Uhr – 19.30 Uhr
Pfarrbüro St. Maria, Blumstr. 30, 71540 Murrhardt 
Sekretärin: Larissa Steinwender, Tel. 07192/5250, 
E-Mail: StMaria.Murrhardt@drs.de
Homepage: www.se-oberes-murrtal.drs.de 

Donnerstag, 20. Februar 2025
 14.30 Uhr Seniorencafé, St. Paulus Sulzbach
 18.00 Uhr Rosenkranz, St. Maria
 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Anbetung, St. Maria
Samstag, 22. Februar 2025
 15.00 Uhr Firmkurs, GZ, Murrhardt
 18.30 Uhr Eucharistiefeier, Vorabend, St. Maria
Sonntag, 23. Februar 2025
 9.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Paulus
 10.45 Uhr Eucharistiefeier, St. Maria
Montag, 24. Februar 2025
 19.00 Uhr ökum. Friedensgebet, Alte Abtei, Murrhardt
Mittwoch, 26. Februar 2025
 9.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Paulus
Donnerstag, 27. Februar 2025
 18.00 Uhr Rosenkranz, St. Maria
 18.30 Uhr Eucharistiefeier, St. Maria

Freitag, 28. Februar 2025
 19.00 Uhr eucharistische Anbetung, Meditation, St. Maria
Samstag, 1. März 2025
 15.00 Uhr Ministranten-Treffen
 18.30 Uhr Eucharistiefeier, Vorabend, St. Maria
Sonntag, 2. März 2025
- Kollekte Heizung -
 9.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Paulus
 10.45 Uhr Eucharistiefeier, St. Maria
 14.30 Uhr Familienfaschingsfeier, GZ, Murrhardt

Aktuelle Informationen unter www://se-oberes-murrtal.drs.de/

Evangelische Kirchengemeinde Prevorst

„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 
nicht.“ Hebr 3,15

Freitag, 21. Februar 2025
 18.30 Uhr Jugend-Café im Gemeindehaus Gronau
Samstag, 22. Februar 2025
 9.30 Uhr Letzte-Hilfe-Kurs im Gemeindehaus Gronau mit Hol-

ger Hessenauer, Leiter der ökumenischen Hospiz-
gruppe Bottwartal und mit Mitgliedern der Hospiz-
gruppe

Sonntag, 23. Februar 2025
 9.30 Uhr Gottesdienst
  Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt.
 10.00 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 24. Februar 2025
 20.00 Uhr Gebetsabend
Donnerstag, 27. Februar 2025
 14.00 Uhr Seniorenmittag im Gemeindehaus Gronau zum The-

ma: „Mein Leben als Bäuerin“ mit Sibylle Kori, Obers-
tenfeld

Sonntag, 2. März 2025
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Peter Kurtzhals, Prädikant aus Obers-

tenfeld
  Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt

Vertretung während KGR-Klausur
Pfarrer Markus Haag be� ndet sich vom 28. Februar 2025 bis 2. 
März 2025 mit dem KGR auf einem Klausurwochenende. Die Ver-
tretung in dringenden Fällen übernimmt in dieser Zeit
John Walter Siebert, Pfarrer in Oberstenfeld. Tel. 07062/5477

Evangelische Kirchengemeinde Wüstenrot

Ev. Pfarramt Wüstenrot-Neulautern
Ev. Kilianskirche Wüstenrot
Pfarrer i. A. Tim Behrensmeier, Tel. 0159/01129222
E-Mail: Pfarramt.wuestenrot@elkw.de
Homepage: www.wuestenrot-evangelisch.de
Tel. 07945/940040

Bürozeiten der Pfarramtssekretärin:
dienstags   von 8.30 Uhr bis12.30 Uhr
donnerstags  von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr
freitags    von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Donnerstag, 20. Februar 2025
 9.30 Uhr Krabbelgruppe Kirchenmäuse im Heide-Liese-Beck- 

Familienzentrum
 14.30 Uhr Seniorennachmittag im Gemeindehaus: Vorstellung 

des Weltgebetstagslandes 2025: „Die Cookinseln“
Freitag, 21. Februar 2025
 15.30 Uhr Bibeltreff in der Sonnenhalde
 19.30 Uhr Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats im Pfarr-

haus Neulautern
  Interessierte sind zu den öffentlichen Tagesordnungs-

punkten herzlich eingeladen.
Sonntag, 23. Februar 2025
 9.30 Uhr Gottesdienst in Neulautern (Pfarrer i. A. Behrensmeier)
Dienstag, 25. Februar 2025
 20.00 Uhr Posaunenchor im Gemeindehaus
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Mittwoch, 26. Februar 2025
 9.30 Uhr Bibelgesprächskreis im Gemeindehaus
 15.30 Uhr Kon� rmandenunterricht im Gemeindehaus
Donnerstag, 27. Februar 2025
 9.30 Uhr Krabbelgruppe Kirchenmäuse im Gemeindehaus
 19.30 Uhr Kon� rmandenelternabend (Gemeindehaus Kon� raum 

unten)
Freitag, 28. Februar 2025
 15.30 Uhr Bibeltreff in der Sonnenhalde

Evangelische Kirchengemeinde Neulautern

Ev. Pfarramt Wüstenrot-Neulautern
Ev. Martin-Luther-Kirche
Tel. 07194/911024 oder 07945/3370380
Pfarrer i. A. Behrensmeier, Tel. 01590/1129222
E-Mail: pfarramt.neulautern@elkw.de

Bürozeiten der Pfarramtssekretärin:
mittwochs von 14.30 – 16.00 Uhr

Homepage: www.wuestenrot-evangelisch.de

Freitag, 21. Februar 2025
 19.30 Uhr öffentliche Gesamtkirchengemeinderatssitzung im 

Pfarrhaus Neulautern
Sonntag, 23. Februar 2025
 9.30 Uhr Gottesdienst in Neulautern (Pfr. i. A. Behrensmeier)
Montag, 24. Februar 2025
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Willsbach
Donnerstag, 27. Februar 2025
 19.30 Uhr Frauenkreis im Bürgerhaus
  „Wir richten den Osterbaum“

VEREINSNACHRICHTEN

A F T E R - F A S N E T

1.FNZ Spiegelberger Wetzstoi-Hexa e.V.

SV Spiegelberg 

Abteilung Turnen 
Sport nach Krebs
• Ein Sport- und Bewegungs-
  angebot für Krebserkrankte 
  in der Nachsorge

• Stärkt die Gesundheit, Belastbarkeit sowie 
das körperliche und seelische Wohlbe� nden

• Immer mittwochs, auch für Menschen, die 
bisher keinen Sport ausgeübt haben

• Bitte nur nach Rücksprache mit dem (Haus-)Arzt
Ort: Gemeindehalle Jux, Bernhaldenweg 3/1, 71579 Spiegelberg
mittwochs von 18.30 – 19.30 Uhr,
Bitte Gymnastikmatte und Getränk mitbringen
Teilnahme nur mit Anmeldung möglich
Info und Anmeldung: Gudrun Kayn-Scherneck, Tel. 07194/911111,
E-Mail: gks@mehr-als-nur-essen.de

Fit in den Frühling?
Fitness für Frauen 
Ob jung ob alt, ob schlank oder mit Rundun-
gen - wir bieten funktionelle Gymnastik für 
jede!
mittwochs von 20.00 – 21.30 Uhr 
Gemeindehalle Spiegelberg
Leitung und Infos: Gudrun Kayn-Scherneck, 
(Tel. 07194/911111)

Abteilung Fußball – Aktiv
So., 16.2.: Blitzturnier im heimischen Lautertal-
stadion ist leider ausgefallen
Der Klimawandel hat uns tatsächlich im Winter 
einen Wintereinbruch beschert.
Da bin ich mal gespannt, ob der Lomb mit dieser 
Aktion am Wahlsonntag auch seine Finger im Spiel 
hat.

So., 23.2., 14.30 Uhr:  SVS – SV Allmersbach II
Fr., 28.2., 19.30 Uhr:  SVS – SGM Ottendorf/TSV Eutendorf
Dess wär doch amole a Meglichkeid voram Schdamdischbsuach 
bei seim ehemaliga Lieblingsvorai neizomgugga ond dann hald a 
bissle schbädor zom Gmiedlichadail iborzugeh. Also, mir, dia 
Buaba vom SVS, däda ons saumäßig fraia.
Gruaß da Dulla Mohr siehd sich.

Obst- und Gartenbauverein Sulzbach an der Murr

Besenfahrt 
Für die Teilnehmer der Besenfahrt mit 
dem Bus zum Weingut Lederer am Frei-
tag, den 21. Februar sind folgende Ein-
steigemöglichkeiten vorgesehen:

Um 18.20 Uhr  in Bartenbach
Um 18.25 Uhr  am Hummelbühl
Um 18.30 Uhr  in Sulzbach bei der Festhalle
Um 18.35 Uhr  am Lautertal
Um 18.40 Uhr  in Spiegelberg
Auf einen gemeinsamen schönen Abend.

Bitte folgende Termine vormerken:
Am Samstag, den 15. März � ndet eine Mistelaktion im Lautertal 
statt.
Am Freitag, den 28. März � ndet unsere Jahreshauptversammlung 
statt.

Landfrauen Sulzbach a. d. Murr

Basenfasten
Auch dieses Jahr bieten wir wieder Basenfas-
ten unter fachlicher Leitung an. Basenfasten 
ist eine milde Form des Fastens und Entschla-
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ckens, bei der Sie für eine bestimmte Zeit - meist eine Woche - auf 
alle Säurebildner in der Nahrung verzichten.
Frau Ingeborg Bedenk begleitet uns mit Tipps und fachlichen An-
regungen.
Das Basenfasten � ndet von Mittwoch, 5.3.2025 bis Samstag, 
15.3.2025 im Schlössle in Sulzbach statt.

Die Termine sind wie folgt aufgeteilt:
• Mittwoch, 5.3.2025, 19.00 Uhr Einführung
• Freitag, 7.3.2025, 19.00 Uhr
• Sonntag, 9.3.2025, 10.00 Uhr Wanderung
• Mittwoch, 12.3.2025, 19.00 Uhr
• Samstag, 15.3.2025, 10.00 Uhr Abschluss
Die Seminarkosten betragen 77,- Euro und beinhalten 5 Treffen, 
Kursunterlagen und zum Fastenbrechen Brot.
Gäste sind herzlich willkommen.
Anmeldung und Infos bei Susanne Wüstner, Tel. 07193/900400 
(gerne auch auf AB sprechen).

Liederkranz Nassach-Kurzach

Herzliche Einladung 
zur 95. Jahreshauptversammlung 2025
Freitag, den 28. Februar 2025, um 19.00 Uhr 
im alten Schulhaus in Nassach

Tagesordnung:
 1.  Begrüßung
 2.  Berichte
  a) Vorsitzende
  b) Kassier (kommissarisch geführt)
  c) Kassenprüfer
  d) Schriftführer
  e) Chorleiter
 3.  Entlastungen
 4.  Wahlen
  a) 1. Vorsitzende
  b) Kassier
  c) 2 Beiräte
  d) 1 Kassenprüfer
 5.  Verschiedenes

Anträge bitte bis 24. Februar 2025 an die 1. Vorsitzende 
Frau Beate Kircher, Tel. 8554, oder 
liederkranz-nassach-kurzach@gmx.de.

Bürgerinitiative „Walderhalt statt Windindustrie“

WALD
ERHALT
STATT
WIND
INDUSTRIE

Einladung Vortrag Prof. Dr. M.Thorwart „Energie-
wende gescheitert? Mit Windrädern in die Strom-
krise“
Zusammen mit dem Verein „Naturerhalt Schwä-
bisch-Fränkischer Wald“ lädt die Bürgerinitiative 
„Walderhalt statt Windindustrie“ zu einem Vortrag mit 
Prof. Dr. Michael Thorwart am 14. März 2025 um 

19.30 Uhr im Bürgerhaus in Backnang ein.
Prof. Dr. Michael Thorwart stammt aus Haigerloch und ist seit 2010 
Universitätsprofessor mit den Arbeitsgebieten Quantenphysik, 
Nanophysik und Ultra-Kurzzeitphysik. Seit 2022 ist er Mitglied im 
Landesfachausschuss für Energie, Umwelt und Klimaschutz der 
CDU Baden-Württemberg.
Der Vortrag stellt die aktuelle Situation 25 Jahre nach Beginn der 
„Energiewende“ dar und beschreibt ihre grundlegenden Probleme. 
Wind- und Sonnenenergie haben eine geringe Energiedichte und 
stehen nicht regelbar nach Bedarf zur Verfügung. Diese beiden 
Grundtatsachen lassen sich gemäß den physikalischen Ursachen 
nicht ändern. Der beschleunigte Ausbau der sogenannten „Er-
neuerbaren Energie“ schafft mehr Probleme, als er löst. Die Strom-
preise schnellen in die Höhe und bedrohen unsere Wirtschaft und 
den Wohlstand unserer Gesellschaft und somit den sozialen 
Frieden.
Soll das Ziel der Klimaneutralität Wirklichkeit werden, so müssen 
nachhaltige, CO2-freie Alternativen benannt werden. Diese stehen 

in Form modernster Kernreaktoren der Generation 4 zur Verfü-
gung. Der Vortrag gibt einen Ausblick auf eine sinnvolle Form der 
Energiewende, weg von fossilen Energieträgern und zeigt auf, 
dass die neue Form der Kernenergie tatsächlich eine Lösung sein 
kann.
Der Eintritt zum Vortrag ist frei.

INFORMATIONEN  
DES REMS-MURR-KREISES

Das Landwirtschaftsamt in Backnang informiert:

Neues zum Gemeinsamen Antrag 2025

Das Landwirtschaftsamt im Landratsamt Rems-Murr-Kreis infor-
miert Landwirtinnen und Landwirte zum Gemeinsamen Antrag 
2025.
Folgende Veranstaltungen � nden statt am:
Dienstag, 25.2. sowie am Donnerstag, 27.2.2025 von 
19.30 – 21.00 Uhr (Achtung: Online-Veranstaltungen).
Anmeldung bitte bis 3 Tage vor der Veranstaltung unter folgender 
E-Mail: landwirtschaft@rems-murr-kreis.de.
Außerdem � ndet am Donnerstag, 6.3.2025 um 19.00 Uhr in Back-
nang, Heininger Weg 43, Berufsschulzentrum in der Aula ein 
weiterer Termin statt. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich.

AUS DEN NACHBARGEMEINDEN

Gemeinde Oppenweiler

Kinderfasching Oppenweiler 

Rosenmontag, 3. März 2025, ab 14.00 Uhr
Gemeindehalle Oppenweiler
Eintritt frei

AKTUELLES NOTIERT

Volkshochschule Backnang

PEKiP, Prager Eltern-Kind-Programm
Geburtstermin: Nov. - Mitte Dez. 2024 (25F81002)
14-mal ab Di., 11.3.2025, 9.00 – 10.15 Uhr
Gemeindehalle Vereinsraum, Großaspach
PEKiP, Prager Eltern-Kind-Programm
Geburtstermin Mitte Mai - Ende Juli 2024 (25F81004)
6-mal ab Di., 11.3.2025, 10.45 – 12.00 Uhr
Gemeindehalle Vereinsraum, Großaspach
Die Geschichte der Astronomie (25F10902)
Mi., 12.3.2025, 18.30 – 20.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 8
Computer-Grundkurs - Kleingruppe (25F50103)
5-mal ab Mi., 12.3.2025, 14.00 – 17.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1
Finanzbuchführung 1 - Kleingruppe (25F50501)
13-mal ab Mi., 12.3.2025, 18.00 – 21.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 11
Excel-Grundkurs - kompakt - (25F50140)
2-mal ab Do., 13.3.2025, 9.00 – 16.00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 9
Weitere Auskünfte unter:
Tel. 07191/9667-0, www.vhs-backnang.de
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Werden Sie Moor- 
und Klimaschützer!

Weitere Infos unter www.NABU.de/moorschutz

Gärtnern Sie torffrei!

12556

Ar
co

Im
ag

es
/J

. d
e 

Cu
ve

la
nd

Ist Ihr Briefkasten 
gut lesbar beschriftet?
Sie erleichtern damit die zuverlässige 
Zustellung Ihres Mitteilungsblattes.

Hausnummer, Briefkasten und 
Klingelschild sollen lesbar sein!

Stellen Sie sich einmal vor: 
Sie brauchen mitt en in der Nacht 
einen Arzt – oder sonst schnelle 
Hilfe. Ist Ihre Hausnummer gut 
lesbar? Und auch der Name am 
Briefk asten oder Klingelknopf? 
Nur so ist gewährleistet, dass Sie 
jederzeit erreichbar sind, wenn 
Sie dringend Hilfe benöti gen. 
Auch Brieft räger und Zeitungs-
zusteller sind für eindeuti ge 
Beschrift ungen dankbar.

Dr. Inge Gräßle
Engagiert für bessere Politik

Beide Stimmen für
den Politikwechsel  
      Erststimme
      Zweitstimme CDU
      
      

Landgaststätte „Spatzennest“
Wüstenrot-Neulautern

Jeden Donnerstag ab 17.00 Uhr: „Rostbratenabend“
Freitag, 21.2., ab 18.00 Uhr: „Musikantentreffen“
Musikanten und Gäste sind herzlich willkommen.
Gutbürgerliche, schwäbische Küche.

Öffnungszeiten: Mi. – Fr. ab 17.00 Uhr/So. ab 10.00 Uhr
Reservierungen unter Tel. 0 71 94/82 13 oder 01 71/6 80 88 75 
PS: Betrifft Baustelle am Ortsende Richtung Spiegelberg: 
Die Zufahrt zum Spatzennest von Neulauterner Seite ist 
jederzeit möglich. Sollten Sie trotzdem mit dem verwirrenden
Schilderwald Probleme haben - rufen Sie einfach an.

Sa. 22.2. ab 17.30 Uhr geöffnet


